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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §39 Abs1;

VStG §39 Abs2;

1. VStG § 39 heute

2. VStG § 39 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 39 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VStG § 39 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2013

1. VStG § 39 heute

2. VStG § 39 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 39 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VStG § 39 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2013

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 89/01/0442 E 30. Jänner 1991 RS 1 (hier ohne den letzten Satz)

Stammrechtssatz

Wie bereits der Wortlaut des § 39 Abs 2 VStG zeigt, stellt die Beschlagnahme durch Organe der ö=entlichen Aufsicht

lediglich eine "vorläu?ge" Maßnahme dar. Da die Beschlagnahme selbst gemäß § 39 Abs 1 VStG von der zuständigen

Behörde durch Bescheid anzuordnen ist, hat die Behörde über die von ihrem Hilfsorgan "aus eigener Macht" (§ 39 Abs

2 VStG) vorläu?g in Beschlag genommenen Gegenstände unverzüglich bescheidmäßig abzusprechen oder die

beschlagnahmten Gegenstände zurückzustellen. Solange die Behörde die Beschlagnahme weder durch Bescheid

bestätigt noch die beschlagnahmten Gegenstände tatsächlich zurückgegeben hat, liegt eine die gesamte Dauer der

Beschlagnahme umfassende Ausübung unmittelbarer behördlicher Befehlsgewalt und Zwangsgewalt vor (Hinweis

VfGH 12.3.1988, B 942/87, 27.9.1988, B 159/88).Wie bereits der Wortlaut des Paragraph 39, Absatz 2, VStG zeigt, stellt

die Beschlagnahme durch Organe der ö=entlichen Aufsicht lediglich eine "vorläu?ge" Maßnahme dar. Da die

Beschlagnahme selbst gemäß Paragraph 39, Absatz eins, VStG von der zuständigen Behörde durch Bescheid

anzuordnen ist, hat die Behörde über die von ihrem Hilfsorgan "aus eigener Macht" (Paragraph 39, Absatz 2, VStG)

vorläu?g in Beschlag genommenen Gegenstände unverzüglich bescheidmäßig abzusprechen oder die

beschlagnahmten Gegenstände zurückzustellen. Solange die Behörde die Beschlagnahme weder durch Bescheid

bestätigt noch die beschlagnahmten Gegenstände tatsächlich zurückgegeben hat, liegt eine die gesamte Dauer der

Beschlagnahme umfassende Ausübung unmittelbarer behördlicher Befehlsgewalt und Zwangsgewalt vor (Hinweis

VfGH 12.3.1988, B 942/87, 27.9.1988, B 159/88).
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